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Sachverhalt und Antrãge 

liii Einspruchsverfahren gegen das europäische 

Patent 0 135 850 fand am 25. April 1989 eine mündliche 

verhandlung statt, an deren Ende der Vorsitzende 

mitteilte, daB die Einspruchsabteilung die Aufrechter-

haltung des europãischen Patents in geändertem Umfang in 

Aussicht nimmt. Am 24. Mai 1989 erging eine gesonderte 

schriftliche Nitteilung nach Regel 58 (4) EPTJ und am 

6. September 1989 eine Mitteilung nach Regel 58 (5) EPU, 

daB kein Beteiligter Einwendungen gegen die in Aussicht 

genominene Fassung erhoben habe, wobei der Patentinhaber 

zur Zahlung der Druckkostengebühr und zur Einreichung von 

Anspruchsübersetzungen aufgefordert wurde. Am 

3. Januar 1990 wurde das europãische Patent mit vom 

Formalsachbearbeiter unterzeichnetem Schreiben in 

geandertem Umfang gem. Art. 102 (3) EPU aufrechterhalten. 

Eine Begründung der Aufrechterhaltung des europàischen 

Patents in geándertem Umfang erfolgte nicht. 

Zwischenzeitlich ist im Europäischen Patentblatt auf die 

Aufrechterhaltung des europãischen Patents in geãndertem 

Umfang hingewiesen; eine neue europãische Patentschrift 

wurde herausgegeben; eine neue Urkunde wurde ausgestelit. 

Gegen die Entscheidung vom 3. Januar 1990 richtet sich die 

am 6. Februar 1990 eingegangene Beschwerde der 

Einsprechenden. Eine Begründung kündigt sie an, sobald sie 

ihrerseits eine Begrundung der angefochtenen Entscheidung 

erhalten habe. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerde ist zulassig. Die hierzu erforderliche 

Beschwerdebegründung kann darin gesehen werden, daB die 
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Beschwerdefuhrerin ihrerseits beanstandet, daB die 
angefochtene Entscheidung unbegründet blieb. 

Die Erstinstanz hat in ihrem Verfahren übersehen, daB in 
der Anwendung von Regel 58 (4) EPO durch die Entscheidung 
der Gro8en Beschwerdekainiuer G 01/88 vom 27. Januar 1989 
(AB1. EPA 1989, 189) Anderungen eingetreten sind, die eine 
Ruckverweisung der Sache notwendig machen, damit eine 
begründete Erstentscheidung ergehen kann. 

Ohne Rechtskraft einer begründeten Erstentscheidung in 
Form einer Zwischenentscheidung hätten weder die Aufrecht-
erhaltung des Patents in geãndertem Umfang noch die oben 
unter II. angegebenen MaBnahxnen erfolgen dürfen. Von einer 
Berichtigung soil aber abgesehen werden bis das Em-
spruchsverfahren rechtskrãftig abgeschlossen ist. Auch ist 
der AbschiuB dieses Verfahrens mógiichst zu beschieunigen. 
Da die Einspruchsabteilung in ihrer früheren Besetzung 
nicht inehr zur Verfugung steht, sind die Beteiligten 
aufzufordern, baldmôglichst bekanntzugeben, ob sie in der 
Erstinstanz eine erneute mündliche Verhandiung 
beantragen. 

Aus den vorstehend unter Punkt 2 und 3, Satz 1 genannten 
Gründen entspricht es der Billigkeit, die Beschwerdegebuhr 
zurückzuzahlen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

1. 	Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 
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Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an die 

ErstinstanZ zurückverwiesen. 

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. 

Der Geschâftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 

•-ç;, 
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